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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Stand sie in den Jahren 2022 und 2023 mit der Bundesregierung zu der Frage 
im Austausch, wie mit dem Betrieb der drei in Deutschland verbliebenen Kern-
kraftwerke (KKW) infolge der durch den russischen Angriffskrieg auf die 
 Ukraine verursachten Energiekrise weiterverfahren werden soll (wenn ja, bitte 
mit Angabe der Kontaktformen, des jeweiligen Datums, der Inhalte des Aus-
tauschs, der beteiligten Ministerien/Ressortebenen/Behörden/Gesprächspartner 
und der Ergebnisse)?

2.  Hat sie eigenständig Eingaben bei der Bundesregierung gemacht, um sich an 
der 2022 neu begonnenen Debatte über die Rolle der Kernkraft für die Ener-
giesicherheit Deutschlands zu beteiligen (wenn ja, bitte mit Angabe der Kon-
taktformen, des jeweiligen Datums, der Inhalte der jeweiligen Eingabe, der 
beteiligten Ministerien/Ressortebenen/Behörden/Gesprächspartner und der Er-
gebnisse; wenn nein, bitte mit Begründung)?

3.  Hat die Bundesregierung bei ihr – insbesondere aufgrund ihrer atomrechtlichen 
Aufsicht über den verbliebenen KKW-Standort im Land – eine fachliche Ein-
schätzung zur Möglichkeit des Weiterbetriebs des Kernkraftwerks Neckarwest-
heim II eingeholt (wenn ja, bitte mit Angabe der fachlichen Einschätzung, der 
gezogenen Schlussfolgerung sowie der beteiligten Ministerien/Ressortebenen/
Behörden/Gesprächspartner; wenn nein, bitte mit Begründung)?

4.  Sieht sie die von ihr gegebenenfalls gemachten Ein- und Angaben, die im Zu-
sammenhang mit dem in den Fragen 1, 2 und 3 abgefragten Austausch stehen, 
von der Bundesregierung berücksichtigt?
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5.  Inwieweit und mit welcher Conclusio sind die Rückmeldung der Landes-
regierung an die Bundesregierung Folgen der Abschaltung von Neckarwest-
heim II für die Netzstabilität und die Preisgestaltung (Strompreise und Netzent-
gelte) sowie auf den steigenden Redispatch-Bedarf aufgrund des notwendigen 
Hochlaufs bereits aus dem Markt genommener Reservekraftwerke im für Ba-
den-Württemberg relevanten Netzgebiet eingeflossen?

6.  Wurde sie aus ihrer Sicht von der Bundesregierung bei der Entscheidung über 
die Zukunft der zivilen Nutzung der Kernenergie in Deutschland, angesichts 
der Bedeutung und Tragweite der Entscheidung, insgesamt in ausreichender 
Form einbezogen?

7.  Wie bewertet sie aus heutiger Sicht unter Berücksichtigung des gesteigerten 
Einsatzes von Kohlekraftwerken – insbesondere unter klimapolitischen Aspek-
ten – die vollständige Aufgabe der Kernkraft in Deutschland und in Baden-
Württemberg vor dem Hintergrund einer möglichen Gestaltung unseres Ener-
giesystems, nach der ein festgelegter Anteil der Stromversorgung aus Kern-
kraftwerken erfolgt, während der andere Anteil über Solar- und Windkraft-
anlagen gewonnen wird?

8.  Ob und gegebenenfalls mit welcher Position beteiligt sie sich an der Diskussion 
über eine mögliche energiepolitische Zukunft mit Kernreaktoren der nächsten 
Generation in Deutschland?

6.3.2024

Haser CDU

B e g r ü n d u n g

Der Erfolg des Umbaus der Energieversorgung in Deutschland und Baden-Würt-
temberg hin zu einem klimafreundlichen System ist untrennbar mit ausreichend 
und verlässlich zur Verfügung stehenden sowie möglichst klimaschonenden Brü-
ckentechnologien verbunden. Allerdings treten die zeitlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten beim Bau neuer Gaskraftwerke, dem Ausbau der Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen von Nord- nach Süddeutschland und 
bei der Umsetzung des vereinbarten Kohleausstiegs immer deutlicher zutage. 
Hinzu kommen drastisch steigende Energiepreise. Kurz: Deutschland befindet 
sich in einer Energiekrise. Braunkohlekraftwerke wurden als Versorgungsreserve 
reaktiviert, auf Atomstrom wird über Importe weiterhin in großem Umfang zu-
rückgegriffen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Landesregie-
rung zwischenzeitlich die Aufgabe der friedlichen Atomenergienutzung in Deutsch-
land beurteilt; vor allem aber, ob und gegebenenfalls wie sie in die Entscheidung 
der Bundesregierung einbezogen worden ist, dass in Deutschland ab dem 15. Ap-
ril 2023 endgültig kein Strom in Kernkraftwerken mehr produziert wird.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. März 2024 Nr. UM3-0141.5-49/1/2 beantwortet das Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Stand sie in den Jahren 2022 und 2023 mit der Bundesregierung zu der Frage 
im Austausch, wie mit dem Betrieb der drei in Deutschland verbliebenen Kern-
kraftwerke (KKW) infolge der durch den russischen Angriffskrieg auf die 
 Ukraine verursachten Energiekrise weiterverfahren werden soll (wenn ja, bitte 
mit Angabe der Kontaktformen, des jeweiligen Datums, der Inhalte des Aus-
tauschs, der beteiligten Ministerien/Ressortebenen/Behörden/Gesprächspart-
ner und der Ergebnisse)?

2.  Hat sie eigenständig Eingaben bei der Bundesregierung gemacht, um sich an 
der 2022 neu begonnenen Debatte über die Rolle der Kernkraft für die Ener-
giesicherheit Deutschlands zu beteiligen (wenn ja, bitte mit Angabe der Kon-
taktformen, des jeweiligen Datums, der Inhalte der jeweiligen Eingabe, der 
beteiligten Ministerien/Ressortebenen/Behörden/Gesprächspartner und der Er-
gebnisse; wenn nein, bitte mit Begründung)?

3.  Hat die Bundesregierung bei ihr – insbesondere aufgrund ihrer atomrecht-
lichen Aufsicht über den verbliebenen KKW-Standort im Land – eine fachliche 
Einschätzung zur Möglichkeit des Weiterbetriebs des Kernkraftwerks Neckar-
westheim II eingeholt (wenn ja, bitte mit Angabe der fachlichen Einschätzung, 
der gezogenen Schlussfolgerung sowie der beteiligten Ministerien/Ressortebe-
nen/Behörden/Gesprächspartner; wenn nein, bitte mit Begründung)?

Die Fragen zu Ziffer 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Die gesetzlichen Änderungen, die für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke er-
forderlich waren, lagen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Wie schon in der 
Stellungnahme zum Antrag der Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP „Atompoli-
tischer Entscheidungsprozess der Bundesregierung – Einbindung und Bewertung 
der Landesregierung“ (Drucksache 17/3534) ausgeführt, war die Landesregierung 
in die Entscheidungsprozesse der Bundesregierung nicht eingebunden.

Die Verlängerung der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung mit Fokus 
auf die Anlagen in Baden-Württemberg wurde intern fachlich bewertet. Dabei 
wurden die Option des Weiterbetriebs (über wenige Monate und dauerhaft) sowie 
die Option der Wiederinbetriebnahme bereits stillgelegter Anlagen beleuchtet. 
Im Ergebnis zog die Fachabteilung eine sehr kurzfristige Weiternutzung über we-
nige Monate (Streckbetrieb) in Betracht. Ein entsprechender Vermerk wurde per 
Mail am 7. März 2022 an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) übermittelt.

Am 6. September 2022 fand ein Gespräch des BMUV mit für die Atomaufsicht 
zuständigen Fachbeamtinnen und -beamten aus den Ländern Niedersachsen, Bay-
ern und Baden-Württemberg statt. Bei dem Gespräch auf Fachebene hat sich das 
BMUV über die Ausgestaltung eines Streckbetriebs und damit zusammenhängen-
den Sicherheitsfragen und Genehmigungsfragen informiert. Die Beteiligten waren 
sich darin einig, dass der vorhandene Brennstoff nur einen zeitlich und energie-
mengenmäßig begrenzten Weiterbetrieb erlaubt und dass bei einem solchen be-
grenzten Weiterbetrieb die Sicherheitsanforderungen eingehalten werden können.

4.  Sieht sie die von ihr gegebenenfalls gemachten Ein- und Angaben, die im Zu-
sammenhang mit dem in den Fragen 1, 2 und 3 abgefragten Austausch stehen, 
von der Bundesregierung berücksichtigt?

Die Atomgesetzänderung sah nur einen begrenzten Weiterbetrieb vor. Darüber 
hinausgehende Angaben zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, die die Bundes-
regierung hätte berücksichtigen sollen, gab es nicht.
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5.  Inwieweit und mit welcher Conclusio sind die Rückmeldung der Landes-
regierung an die Bundesregierung Folgen der Abschaltung von Neckarwest-
heim II für die Netzstabilität und die Preisgestaltung (Strompreise und Netzent-
gelte) sowie auf den steigenden Redispatch-Bedarf aufgrund des notwendigen 
Hochlaufs bereits aus dem Markt genommener Reservekraftwerke im für Ba-
den-Württemberg relevanten Netzgebiet eingeflossen?

Eine derartige Rückmeldung der Landesregierung an die Bundesregierung gab es 
nicht. In der zweiten Sonderanalyse der Übertragungsnetzbetreiber für den Winter 
2022/2023 („Stresstest“) ist u. a. die Auswirkung der Abschaltung der drei Kern-
kraftwerke auf die Stromversorgung behandelt. Die Sonderanalyse ist im Gesetz-
gebungsverfahren berücksichtigt worden.

6.  Wurde sie aus ihrer Sicht von der Bundesregierung bei der Entscheidung über 
die Zukunft der zivilen Nutzung der Kernenergie in Deutschland, angesichts 
der Bedeutung und Tragweite der Entscheidung, insgesamt in ausreichender 
Form einbezogen?

Ja. Die Entscheidung betraf dreieinhalb Monate zusätzliche Laufzeit der drei 
Kernkraftwerke unter Ausnutzung der noch verbliebenen Brennstoffreserven. Da-
her war und ist die Bedeutung und Tragweite der Entscheidung im Vergleich zu 
den anderen Herausforderungen, insbesondere der Gasversorgung, gering. Eine 
langfristige Laufzeitverlängerung war angesichts der rechtlichen und der tatsäch-
lichen Gegebenheiten unrealistisch. Die notwendigen Stillstandzeiten zur Sicher-
heitsüberprüfung und Brennstoffbeschaffung hätten hohe Kosten bei den Betrei-
bern verursacht verbunden mit rechtlichen Risiken, sodass diese kein wirtschaft-
liches Interesse an einer Laufzeitverlängerung hatten.

7.  Wie bewertet sie aus heutiger Sicht unter Berücksichtigung des gesteigerten 
Einsatzes von Kohlekraftwerken – insbesondere unter klimapolitischen Aspek-
ten – die vollständige Aufgabe der Kernkraft in Deutschland und in Baden-
Württemberg vor dem Hintergrund einer möglichen Gestaltung unseres Ener-
giesystems, nach der ein festgelegter Anteil der Stromversorgung aus Kern-
kraftwerken erfolgt, während der andere Anteil über Solar- und Windkraftan-
lagen gewonnen wird?

Wie der Stellungnahme zum Antrag des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP 
„Atompolitischer Entscheidungsprozess der Bundesregierung – Einbindung und 
Bewertung der Landesregierung“ (Drucksache 17/3534) zu entnehmen ist, wurde 
mit einer erhöhten Auslastung der bestehenden konventionellen Kraftwerkskapa-
zitäten und erhöhten Stromimporte aus dem In- und Ausland infolge der Abschal-
tung des Kernkraftwerks Neckarwestheim II gerechnet. Die Entwicklung der 
Stromerzeugung in Tabelle 1 zeigt, dass die Erzeugung aus Kohle (Summe aus 
Braun- und Steinkohle) von rund 215 TWh im Jahr 2015 auf einen Tiefststand 
von knapp 118 TWh in 2023 gesunken ist. Die Stromerzeugung aus Kernenergie 
ging im gleichen Zeitraum von 84 TWh auf 7 TWh zurück. Eine gegenläufige 
Entwicklung ist bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu sehen. 
Ausgehend von einer Strommenge von rund 162 TWh in 2015 kam es zu einer 
Steigerung auf rund 251 TWh in 2023.

Der Nettoexport wechselte 2023 das Vorzeichen. Deutschland war seit vielen Jah-
ren erstmals wieder mit 11,7 TWh Nettoimporteur. Im Jahr 2022 war Deutschland 
noch mit 26,8 TWh Nettoexporteur. Die drei höchsten Importsalden zeigten sich 
mit 10,7 TWh aus Dänemark, 4,6 TWh aus Norwegen und 2,1 TWh aus den Nie-
derlanden, somit aus Staaten mit hohen Anteilen an erneuerbaren Energien. Mit 
Frankreich stellte sich beispielsweise ein Importsaldo von 0,5 TWh ein. 

In der Stellungnahme der Landesregierung zur Drucksache 17/3534 wurde auch 
dargelegt, dass ergänzend zum Netzausbau, zu Energieeffizienzmaßnahmen und 
zur Nachfrageflexibilisierung gasbefeuerte Kraftwerke zur Deckung der Residual-
last erforderlich sind. Als Ergänzung zu Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind 
für die erforderlichen schnellen Lastwechsel Gaskraftwerke sowohl aus techni-
schen als auch aus wirtschaftlichen Gründen besser geeignet als Kernkraftwerke. 
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Tabelle 1:  Jährlich realisierte Stromerzeugung in Deutschland nach Energieträ-
gern 2015 bis 2023 (Quelle: smard.de) 

8.  Ob und gegebenenfalls mit welcher Position beteiligt sie sich an der Diskussion 
über eine mögliche energiepolitische Zukunft mit Kernreaktoren der nächsten 
Generation in Deutschland?

Aktuell gibt es einige Staaten, in denen die Errichtung neuer Kernkraftwerke,  
d. h. Kernreaktoren der aktuellen Generation, geplant wird. Bereits in Bau befind-
liche Kraftwerke fallen häufig durch deutliche Überschreitung der Zeit- und 
Kosten pläne auf, beispielsweise das Bauvorhaben Hinkley Point C im Vereinig-
ten Königreich oder der neue französische Reaktor in Flamanville. Darüber hin-
aus gibt es Forschungsprojekte, die sich mit neuen Reaktortypen befassen, die auf 
eine bessere Nutzung des Brennstoffs, weniger hochradioaktive Abfälle, eine hö-
here Sicherheit und bessere Wirtschaftlichkeit abzielen. Derartige Reaktortypen 
werden als Generation IV bezeichnet und ihre Erforschung wird vor allem in dem 
Forschungsverbund Generation IV International Forum (GIF) weiter vorangetrie-
ben. Die Landesregierung beobachtet die Entwicklungen, insbesondere solche in 
den europäischen Nachbarländern, um sie sicherheitstechnisch bewerten zu können. 

Die Entwicklungen der vierten Generation sind noch in einem frühen Stadium. 
Nach den ursprünglichen Planungen des 2001 gegründeten GIF sollten erste Pro-
totyp-Reaktoren etwa 2020 in Betrieb gehen. Der Termin wurde inzwischen um 
zehn Jahre verschoben. Danach sind weitere ein bis zwei Jahrzehnte erforderlich, 
bis erste kommerzielle Anlagen in Betrieb gehen könnten. Diese Kernreaktoren 
kommen daher für die anstehende Transformation des Strom- und Energieerzeu-
gungssystems zur Klimaneutralität schon allein aus zeitlichen Gründen nicht in 
Frage, da sie zu spät verfügbar wären. Das Energiesystem der Zukunft muss und 
wird auf den erneuerbaren Energien basieren. Diese Technologien sind anwen-
dungsreif, werden weltweit in sehr großer Stückzahl genutzt und können weiter-
entwickelt werden. 

 

 

 

 

  

Ja
hr

 

Bi
om

as
se

 [T
W

h]
 

W
as

se
rk

ra
ft 

[T
W

h]
 

W
in

d 
O

ffs
ho

re
 [T

W
h]

 

W
in

d 
O

ns
ho

re
 [T

W
h]

 

Ph
ot

ov
ol

ta
ik

 [T
W

h]
 

So
ns

tig
e E

rn
eu

er
ba

re
 

[T
W

h]
 

Er
ne

ue
rb

ar
e g

es
am

t [
TW

h]
 

K
er

ne
ne

rg
ie

 [T
W

h]
 

Br
au

nk
oh

le
 [T

W
h]

 

St
ei

nk
oh

le
 [T

W
h]

 

K
oh

le
 g

es
am

t [
TW

h]
 

Er
dg

as
 [T

W
h]

 

Pu
m

ps
pe

ic
he

r [
TW

h]
 

So
ns

tig
e K

on
ve

nt
io

ne
lle

 
[T

W
h]

 

  

2015 34,8 13,7 8,1 69,0 34,9 0,9 161,6 84,4 133,8 81,1 214,9 15,2 9,9 53,0   
2016 39,7 18,1 12,1 65,3 34,5 1,4 171,1 80,2 130,4 80,9 211,3 22,9 8,6 47,2   
2017 40,3 15,6 17,4 85,2 35,9 1,8 196,2 72,2 129,3 66,0 195,3 25,6 9,3 12,0   
2018 40,1 15,3 19,1 89,3 41,2 1,5 206,5 71,8 128,3 71,5 199,9 42,9 9,1 12,1   
2019 40,4 15,8 24,4 99,9 41,9 1,5 223,9 71,0 102,7 47,8 150,5 54,6 9,0 13,2   
2020 40,8 15,6 26,9 103,1 45,8 1,6 233,8 60,9 83,4 34,9 118,2 59,1 11,5 12,8   
2021 39,5 14,5 24,0 89,4 46,6 1,5 215,5 65,4 98,2 51,8 150,0 52,4 8,7 13,0   
2022 39,5 12,4 24,7 100,6 55,3 1,2 233,7 32,8 103,5 62,9 166,4 38,2 10,6 11,5   
2023 37,8 14,4 23,5 118,8 55,2 1,2 251,0 6,7 77,8 39,8 117,6 50,1 11,1 11,6 
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Der Ausstieg aus der Kernenergienutzung in Deutschland erfolgte 2011 mit einer 
großen parlamentarischen Mehrheit und in einem großen gesellschaftlichen Kon-
sens vor allem aufgrund der katastrophalen Auswirkungen möglicher Reaktor-
unfälle, der hohen Anforderungen an die Endlagerung der radioaktiven Abfälle und 
der Proliferationsrisiken. Im Koalitionsvertrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Baden-Württemberg und der CDU Baden-Württemberg aus dem Jahr 2021 wurde 
der Kernenergieausstieg erneut bekräftigt. Ob die Reaktoren der vierten Genera-
tion tatsächlich die genannten Nachteile beseitigen, muss sich erst noch zeigen. 
Gleiches gilt für ihre Wirtschaftlichkeit. 

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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